
KIND

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE - Mutter

       Familienstand Religion

Teilzeit Karenz

ERZIEHUNGSBERECHTIGTER - Vater

       Familienstand Religion

Teilzeit Karenz

GESCHWISTER (Vor- und Nachname, Geburtsdatum)

Adresse/PLZ/Ort Staatsbürgerschaft

     in Ausbildung

     in Ausbildung

Adresse/PLZ/Ort (falls abweichend)

Adresse/PLZ/Ort (falls abweichend)

Vor- und Nachname Geburtsdatum

Religion Muttersprache und andere Sprachen

Vor- und Nachname Geburtsdatum

Staatsbürgerschaft Telefonnummer

Marktgemeinde St. Veit im Pongau
K L E I N K I N D G R U P P E

Astenweg 4 | 5621 St. Veit im Pongau | Tel: +43 6415 5392 | Mobil: +43 664 78 02 99 31

E-Mail: kg@stveitpongau.gv.at | www.stveitpongau.at|UID NR: ATU 49419507 | DVR-Reg: 0090921

A N M E L D E F O R M U L A R                     2024/25

Vor- und Nachname Geburtsdatum Sozialvers.Nr.

Telefonnummer Arbeitsplatz

Beruf E-Mailadresse

Staatsbürgerschaft Telefonnummer

Muttersprache Arbeitgeber

Vollzeit alleinerziehend

Vollzeit alleinerziehend

Muttersprache Arbeitgeber Telefonnummer Arbeitsplatz

Beruf E-Mailadresse



€ 83,73 * monatlich

€ 123,32 * monatlich

€ 148,62 * monatlich

€ 20,00 allg. Kostenbeitrag (jährlich)

Montag Dienstag Mittwoch       Donnerstag Freitag Tage egal

AUFNAHME

DATENSCHUTZ

Die Daten der Eltern und Kinder werden elektronisch verarbeitet und vertraulich behandelt. Sie werden ausschließlich an 

die zuständigen Stellen weitergeleitet und nur so lange gespeichert, wie dies für die Verwaltung und Erfüllung der 

Aufgaben erforderlich ist.

Wochentage:

Die Aufnahme- und Reihungskriterien entnehmen Sie bitte der Kleinkindgruppenordnung!

Diese finden Sie auf der Gemeindehomepage.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit unserer Kleinkindgruppenordnung einverstanden!

Ort und Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter

Für den Nachweis der Beschäftigung ist eine Arbeitsbestätigung vorzulegen!

BETREUUNGSFORM / -TARIFE

Betreuung bis 4 Tage (24 Wochenstunden)

Betreuung bis 2 Tage (12 Wochenstunden)

Betreuung bis 3 Tage (18 Wochenstunden)

* geringe Tarifanpassungen möglich!Die Gebühren werden jährlich von der Gemeindevertretung der Marktgemeinde St. Veit im 
Pongau beschlossen und allfällige Tarifanpassungen erfolgen jeweils mit dem Gebührenbeschluss, per 01.01. des Folgejahres!


